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Mandanteninformation für Steuerrecht Privatvermögen 
1. Kinderbetreuungskosten: Erfordernis der Haushaltszugehörigkeit verfassungswidrig? 

Die Regelung zu den Kinderbetreuungskosten in § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 EStG verstößt nicht 
gegen die Steuerfreiheit des Existenzminimums und den allgemeinen Gleichheitssatz. Das gilt 
jedenfalls dann, wenn die Betreuungsaufwendungen desjenigen Elternteils, der das Kind nicht 
in seinen Haushalt aufgenommen hat, durch den ihm gewährten Freibetrag für den Betreuungs- 
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf abgedeckt werden. 
Hintergrund 
Der Kläger ist Steuerberater und Vater einer 2013 geborenen Tochter. Seit dem Jahr 2018 lebte er von 
der Mutter des Kindes dauernd getrennt. Im Streitjahr 2020 hatte die Tochter ihren ausschließlichen 
Wohnsitz bei der Mutter und gehörte nicht zum Haushalt des Klägers. Er schuldete den Barunterhalt, 
während die Mutter für die Betreuung der Tochter verantwortlich war. Ehegattenunterhalt zahlte der 
Kläger nicht. 

Die Tochter besuchte im Streitjahr zunächst einen Kindergarten und nach ihrer Einschulung den Hort 
der Grundschule. Die Mutter überwies in diesem Jahr für den Besuch des Kindergartens insgesamt 
250 EUR und für den Besuch des Schulhorts insgesamt 348 EUR an die jeweilige Einrichtung. Der 
Kläger erstattete der Mutter jeweils den halben Monatsbeitrag. 

In seiner Einkommensteuererklärung für 2020 machte der Kläger die Hälfte der Betreuungsaufwen-
dungen für Kindergarten und Schulhort als Sonderausgaben geltend. Die "Höhe der getragenen Kin-
derbetreuungskosten" gab er mit 299 EUR an. 
Im Einkommensteuerbescheid für 2020 versagte das Finanzamt dem Kläger den begehrten Sonder-
ausgabenabzug für die Kinderbetreuungskosten, da die Tochter während des gesamten Veranla-
gungszeitraums nicht zum Haushalt des Klägers gehörte. 

Das FG wies die Sprungklage ab. 
Entscheidung 

Der BFH hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen. 

Dem Sonderausgabenabzug des Klägers steht entgegen, dass die Tochter im Streitjahr allein zum 
Haushalt der Mutter und nicht auch zum Haushalt des Klägers gehörte. Der steuerliche Abzug für die 
konkreten vom Kläger getragenen Kosten der Betreuung der Tochter im Kindergarten und im Schulhort 
lässt sich auch nicht auf eine andere Vorschrift des EStG stützen. 
Die als Verfahrensmangel des FG gerügte Verletzung der Pflicht, dem BVerfG die Vorschrift des § 10 
Abs. 1 Nr. 5 EStG im Rahmen einer konkreten Normenkontrolle zur verfassungsgerichtlichen Prüfung 
vorzulegen, liegt nicht vor. Die Voraussetzungen für die Vorlage an das BVerfG im erstinstanzlichen 
Verfahren waren nicht gegeben. Dass ein Beteiligter des Klageverfahrens eine entscheidungserhebli-
che Norm für verfassungswidrig hält, begründet keine Vorlagepflicht des zur Entscheidung berufenen 
Gerichts, das von der Verfassungswidrigkeit nicht überzeugt ist. 

Der BFH ist ebenfalls nicht davon überzeugt, dass § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG im Fall des Klägers ein El-
tern- bzw. Familiengrundrecht oder den allgemeinen Gleichheitssatz verletzt. 

Ein Verstoß des § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG gegen Art. 6 Abs. 1 GG ist im Hinblick auf das Existenzmini-
mum der Tochter, des Klägers oder seiner Familie schon wegen der gewährten Freibeträge zu vernei-
nen. Gemäß § 32 Abs. 6 EStG erhielt der Kläger im Streitjahr für die bei beiden Eltern zu berücksichti-
gende minderjährige Tochter den Freibetrag für das sächliche Existenzminimum des Kindes (Kinder-
freibetrag) und daneben auch den Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf (BEA-Freibetrag). 

Aufgrund des ausdrücklich auch den Betreuungsbedarf betreffenden BEA-Freibetrags ist im Streitfall 
eine Verletzung des Art. 6 Abs. 1 GG in Gestalt einer Beeinträchtigung des familiären Existenzmini-
mums durch die Vorschrift des § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG nicht ersichtlich. Denn der dem Kläger gewährte 
BEA-Freibetrag lag mit 1.320 EUR wesentlich höher als der von ihm für die Kindergarten- und Hortbei-
träge entrichtete Betrag von 299 EUR, dessen Abzug als Sonderausgaben er i. H. v. 199 EUR unter 
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Verweis auf das GG begehrt. Vor diesem Hintergrund ist nicht erkennbar, dass das Existenzminimum 
der Tochter, des Klägers oder der Familie des Klägers wegen § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG nicht mehr ge-
wahrt gewesen sein könnte. 

2. Kindesunterhalt unrichtig angegeben: Kann der Steuerbescheid geändert werden 
Einkommensteuerbescheide, in denen der Kindesunterhalt unrichtig angegeben ist, können 
nicht geändert werden, wenn den Steuerpflichten ein grobes Verschulden trifft. 
Hintergrund 

Die Klägerin hatte den vom Kindsvater erhaltenen Barunterhalt für ein Kind in den mit ELSTER abge-
gebenen Einkommensteuererklärungen unzutreffend in der für Unterhaltsleistungen des geschiedenen 
oder getrenntlebenden Ehegatten vorgesehenen Zeile eingetragen. Dadurch wurde der Barunterhalt 
für das Kind in den bestandskräftig gewordenen Steuerbescheiden unrichtigerweise nach § 22 Nr. 1a 
EStG besteuert. Die Klägerin beantragte die Änderung der Steuerbescheide. Das Finanzamt lehnte 
dies ab. Insbesondere lagen die Voraussetzungen für eine Änderung nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO nicht 
vor. 

Entscheidung 

Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Das FG hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen, da 
die Voraussetzungen des § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO nicht vorliegen. Der Klägerin ist ein grobes Verschul-
den i. S. v. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO anzulasten, da auch die Steuerpflichtige, der steuerrechtliche Kennt-
nisse fehlen, im Erklärungsformular ausdrücklich gestellte Fragen beantworten und die beigefügten Er-
läuterungen mit der von ihr zu erwartenden Sorgfalt lesen und beachten muss. Dies gilt jedenfalls 
dann, wenn solche Fragen und Hinweise ausreichend verständlich sowie klar und eindeutig sind. 

So liegt nach Auffassung des FG der Fall hier. In den von der Klägerin ausgefüllten elektronischen 
Formularen hätte sie durch einfachen Mausklick auf das Fragezeichen in Zeile 6 des für die in Rede 
stehenden Unterhaltsleistungen vorgesehenen Eingabefeldes den auch für steuerliche Laien verständ-
lichen Hinweis erhalten können, dass dort nur Unterhaltsleistungen einzutragen sind, die die Steuer-
pflichtige vom geschiedenen Ehegatten erhält, wenn die Unterhaltsleistungen mit Zustimmung als 
Sonderausgaben abgezogen werden können. 

Bei der gebotenen Lektüre des Hinweises wäre der Rechtsirrtum von vornherein vermieden worden. 

3. Operative Fettabsaugung (Liposuktion): Aufwendungen können abziehbar sein 

Aufwendungen für eine Liposuktion zur Behandlung eines Lipödems können auch ohne vorhe-
rige Vorlage eines vor den Operationen erstellten amtsärztlichen Gutachtens oder einer ärztli-
chen Bescheinigung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung als außergewöhn-
liche Belastung berücksichtigt werden. 
Hintergrund 

A litt seit Jahren an einem Lipödem (krankhafte Fettverteilungsstörung). In 2016 bescheinigte ihr eine 
privatärztliche Praxis, die Erkrankung könne weder durch Ernährung oder Sport noch durch eine Ent-
stauungstherapie positiv beeinflusst werden. Zur Verhinderung der Chronizität werde eine Lymphologi-
sche Liposculptur empfohlen. 
In 2017 wurden bei A daraufhin 3 Liposuktionsbehandlungen durchgeführt. Die Krankenkasse über-
nahm die Operationskosten nicht, da der Gemeinsame Bundesausschuss der Krankenkassen (GBA) 
trotz jahrelanger Prüfung noch keine entsprechende Kostenübernahmeempfehlung ausgesprochen 
hatte. 

Das Finanzamt lehnte die Anerkennung der Aufwendungen der A als außergewöhnliche Belastung ab. 
Es handele sich um eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode. A habe nicht ein vor 
der Behandlung ausgestelltes amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines Me-
dizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) vorgelegt. 

Dem widersprach das FG und gab der Klage statt. Die Auffassung in der bisherigen Rechtsprechung, 
die Liposuktion sei eine "wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode", sei auf das Streit-
jahr 2017 nicht übertragbar, da sich der Stand der Wissenschaft gewandelt habe. 

Entscheidung 



Mandanteninformation für Steuerrecht Privatvermögen 

Haufe-Index 13685721 3/4 

Der BFH bestätigt die Auffassung des FG. Die Revision des Finanzamts wurde zurückgewiesen. Die 
Liposuktion ist keine "wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode" i. S. v. § 64 Abs. 1 Nr. 
2 Satz 1 Buchst. F EStDV. Ein formalisierter Nachweis durch ein ärztliches Gutachten oder eine Be-
scheinigung eines MDK ist daher nicht erforderlich. 

Wissenschaftlich nicht anerkannt ist eine (Behandlungs-)Methode, wenn Qualität und Wirksamkeit dem 
allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse nicht entsprechen. Anders ist es jedoch, 
wenn ein tragfähiger medizinisch-wissenschaftlicher Konsens der einschlägigen Fachleute (Ärzte, 
Wissenschaftler) darüber besteht, dass die vorgesehene Behandlung den evidenzbasierten Hand-
lungsempfehlungen eines institutionalisierten Expertengremiums (z. B. Wissenschaftlicher Beirat der 
Bundesärztekammer, Leitlinien führender medizinischer Gesellschaften) entspricht. 
Ob eine neue Behandlungsmethode zum "Leistungskatalog" der gesetzlichen Krankenkassen zählt, ist 
für die Beurteilung, ob es sich um eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode han-
delt, nicht entscheidend. 

Denn der Katalog umfasst nur Leistungen, die für eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche 
Versorgung erforderlich sind. Demgegenüber sind alle Aufwendungen im Krankheitsfall, wenn die 
Maßnahmen medizinisch indiziert sind, typisierend als außergewöhnliche Belastung zu berücksichti-
gen, ohne dass es im Einzelfall der nach § 33 Abs. 2 Satz 1 EstG an sich gebotenen Prüfung der 
Zwangsläufigkeit des Grundes und der Höhe nach Bedarf. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die fehlende wissenschaftliche Anerkennung i. S. d. § 64 Abs. 1 Nr. 2 Satz 
1 Buchst. f EStDV ist der Zeitpunkt der Vornahme der Behandlung. Denn das Nachweiserfordernis soll 
Aufschluss darüber geben, ob eine Behandlungsmethode im Zeitpunkt der Behandlung medizinisch 
indiziert ist und die angefallenen Aufwendungen daher zwangsläufig zum Zweck der Heilung oder Lin-
derung einer Krankheit entstanden sind. 

Ob eine Behandlungsmethode als wissenschaftlich nicht anerkannt anzusehen ist, hat das FG auf-
grund der ihm obliegenden Würdigung der Umstände des Einzelfalls festzustellen. Hierbei kann es 
sich u. a. auf allgemein zugängliche Fachgutachten stützen. Hiervon ausgehend handelt es sich jeden-
falls seit 2016 bei der Liposuktion nicht (mehr) um eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behand-
lungsmethode. Denn die Liposuktion entspricht der entsprechenden Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. Zudem hat das FG herausgearbeitet, 
dass die Bundesärztekammer und fast sämtliche medizinischen Fachgesellschaften, die mit der Er-
krankung befasst sind, in 2015/2016 die Auffassung vertreten haben, bei einem Lipödem habe eine Li-
posuktion in den meisten Fällen symptomlindernde Wirkungen. 

4. Zentralversand von Steuerbescheiden: Gilt die Dreitagesfiktion? 

Die 3-tägige Zugangsfiktion beim Postversand von Steuerbescheiden gilt auch bei Einschal-
tung eines privaten Postdienstleistungsunternehmens im sog. Zentralversand. 
Hintergrund 
Strittig war, wann die Bekanntgabe eines Steuerbescheids erfolgte. Der Kläger war der Ansicht, dass 
sich aus dem Bescheiddatum nicht auf den Tag der Aufgabe zur Post rückschließen ließe. Außerdem 
meinte er, dass eine Postlaufzeit von 5 Tagen eher der Regelfall als die Ausnahme und jedenfalls nicht 
unüblich sei. Einen Nachweis zum Tag der Postaufgabe lag deshalb nicht vor. 

Die Dreitagesfiktion ist nach Auffassung des Klägers auch deshalb nicht anzuwenden, da bei der ex-
ternen Postversendung Nachunternehmer eingesetzt werden dürften und nicht feststeht, ob es 
dadurch zu Verzögerungen beim Postversand kommt. 

Entscheidung 

Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Das Gericht entschied, dass die Voraussetzungen für die 
Anwendung der Dreitagesfiktion vorliegen. Die Dreitagesfiktion greift nur dann ein, wenn feststeht, 
wann der mit einfachem Brief übersandte Verwaltungsakt tatsächlich zur Post aufgegeben worden ist. 
Dabei kommt es nicht auf das Bescheiddatum an. Dieser Zeitpunkt ist allein dem Wissens- und Ver-
antwortungsbereich der Finanzbehörde zuzuordnen. Die Fiktion ist nicht anwendbar, wenn sich das 
Datum der Aufgabe zur Post nicht zur vollen Überzeugung des Gerichts feststellen lässt. 
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Im vorliegenden Fall bestanden nach der Beweisaufnahme sowie einer Gesamtwürdigung aller vorlie-
genden Umstände für das Gericht keine Zweifel daran, dass der Bescheid dem Kläger innerhalb des 
gesetzlich vermuteten 3-tägigen Zugangszeitraums tatsächlich zugegangen ist. 


